
Bestätigung 

Gemäß § 30 Abs. 3 der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Psychologie 

und die Masterstudiengänge Psychologie sowie Psychologie mit Schwerpunkt Klinische Psycho-

logie und Psychotherapie an der Philosophischen Fakultät und Fachbereich Theologie der Fried-

rich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg muss für die Zulassung zur Bachelorprüfung je ein 

Nachweis über ein erfolgreich absolviertes Orientierungspraktikum und eine erfolgreiche Be-
rufsqualifizierende Tätigkeit vorgelegt werden. 

Der Umfang beträgt 

• im Orientierungspraktikum 4 Wochen Vollzeit oder Teilzeit (entspricht 160 Stunden;

siehe auch §14 Approbationsordnung für Psychotherapeut(inn)en)

• in der Berufsqualifizierenden Tätigkeit 6 Wochen Vollzeit oder Teilzeit (entspricht 240

Stunden; siehe auch §15 Approbationsordnung für Psychotherapeut(inn)en).

Die Betreuung der Berufsqualifizierenden Tätigkeit darf ausschließlich von Psychothera-

peuten/Psychotherapeutinnen, Psychologischen Psychotherapeuten/ Psychologische

Psychotherapeutinnen oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/Kinder- und Ju-

gendlichenpsychotherapeutinnen geleistet werden.
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